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Verordnung des Kantons St.Gallen über Härtefallmassnahmen für 

Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie  
 

 

vom ●● (Stand: 11. Dezember 2020, V8) 

 

Die Regierung des Kantons St.Gallen 

 

erlässt 

 

gestützt auf Art. 75 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 20011 

 

als Verordnung: 

 

 

I.  
 

Art. 1 Gegenstand 

1 Dieser Erlass regelt die Ausgestaltung der Härtefallmassnahmen des Kantons St.Gallen auf 

Grundlage der eidgenössischen Verordnung über Härtefallmassnahmen für Unternehmen in Zu-

sammenhang mit der Covid-19-Epidemie vom 25. November 20202 (nachfolgend Covid-19-Här-

tefallverordnung). 

 

 

Art. 2 Gesamtvolumen der Härtefallmassnahmen 

1 Das Gesamtvolumen der Härtefallmassnahmen beträgt 22,6 Mio. Franken. Es wird je zur Hälfte 

vom Bund und vom Kanton bereitgestellt.  

 

 

Art. 3 Anforderungen an die Unternehmen 

1 Unternehmen kann eine Härtefallmassnahme gewährt werden, wenn sie:  

a) die Vorgaben nach Art. 2–6 der Covid-19-Härtefallverordnung erfüllen; 

b) ihren Umsatz zu wenigstens 75 Prozent in einer Branche nach Art. 4 dieses Erlasses erzie-

len; 

c) per 1. Oktober 2020 ihren Sitz im Kanton St.Gallen haben, eine operative Geschäftstätigkeit 

im Kanton ausüben und per 15. März 2020 Arbeitsplätze im Umfang von wenigstens 300 

Stellenprozenten in der Schweiz aufweisen;  

d) keinen Anspruch auf branchenspezifische Covid-19-Finanzhilfen des Bundes oder des Kan-

tons St.Gallen in den Bereichen Kultur, Sport, öffentlicher Verkehr oder Medien haben; 

e) sich am 15. März 2020 nicht in einem Betreibungsverfahren für steuerrechtliche Forderun-

gen befinden.  

 

 

Art. 4 Branchen 

1 Mit den Härtefallmassnahmen können Unternehmen der folgenden Branchen unterstützt wer-

den:  

a) Gastronomie; 

b) Hotellerie; 

                                                   
1  sGS 111.1. 
2  SR 951.262. 
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c) Reisen und Tourismus; 

d) Märkte und Messen; 

e) Freizeit und Veranstaltungen; 

f) Tierparks.  

 
2 Massgebend für die Zuordnung eines Unternehmens zu einer Branche ist der NOGA-Code der 

Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige des Bundesamtes für Statistik. Die Regierung legt 

die NOGA-Codes fest, die zu einer Unterstützung berechtigen.  

 

 

Art. 5 Formen der Härtefallmassnahmen 

1 Die Härtefallmassnahmen können im Rahmen der Höchstgrenzen nach Art. 8 Abs. 1 bis 4 der 

Covid-19-Härtefallverordnung gewährt werden in Form von: 

a) Solidarbürgschaften; 

b) nicht rückzahlbaren Beiträgen; 

c) einer Kombination der Formen nach Bst. a und Bst. b dieser Bestimmung. 

 
2 Vorrangig werden nicht rückzahlbare Beiträge gewährt Ergänzend dazu werden Solidarbürg-

schaften gewährt.  

 
3 Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Härtefallmassnahmen.  

 

 

Art. 6 Gewährung von Solidarbürgschaften 

1 Gestützt auf den zusprechenden Entscheid des Kantons gewährt die BG OST-SÜD Bürg-

schaftsgenossenschaft für KMU (nachfolgend BG OST-SÜD) eine Solidarbürgschaft für Bankkre-

dite im Umfang von 100 Prozent des von der Bank gewährten Kreditbetrags zuzüglich eines Jah-

reszinses nach Art. 7 dieses Erlasses.  

 
2 Die Laufzeit ist auf höchstens acht Jahre befristet.  

 

 

Art. 7 Zinssatz  

1 Die Regierung legt den Zinssatz für Kredite fest, die durch Solidarbürgschaften nach diesem Er-

lass besichert sind. Sie hört die teilnehmenden Banken an.  

 

 

Art. 8 Unterstützung der BG OST-SÜD durch den Kanton 

1 Um der BG OST-SÜD die Gewährung der Solidarbürgschaften nach diesem Erlass zu ermögli-

chen, übernimmt der Kanton die Deckung von 100 Prozent der Bürgschaftsverluste. 

 
2 Der Kanton übernimmt die Verwaltungskosten, die der BG OST-SÜD durch die Bürgschaftsge-

währung nach diesem Erlass entstehen. Die Verwaltungskosten umfassen die Kosten für die 

Kontrolle der Vollständigkeit der Akten, die Ausstellung des Bürgschaftsvertrags oder des Bürg-

scheins sowie die Überwachung und Abwicklung (einschliesslich Inkasso) und schliessen die 

Kosten für den Beizug Dritter mit ein.  

 
3 Die Modalitäten werden in einer Vereinbarung geregelt.  

 

 

Art. 9 Gewährung von nicht rückzahlbaren Beiträgen 
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1 Der Kanton zahlt die Beiträge gemäss Zuspracheentscheid einmalig oder gestaffelt an das Un-

ternehmen aus.  

 

 

Art. 10 Finanzierung 

1 Die Finanzierung von Härtefallmassnahmen sowie der Kosten aus der Umsetzung dieses Erlas-

ses erfolgt aus dem besonderen Eigenkapital.  

 

 

Art. 11 Gesuchsverfahren 

1 Härtefallmassnahmen werden auf Gesuch hin gewährt. Gesuche um Härtefallmassnahmen 

können einmalig ab 4. Januar 2021 bis zum 31. Oktober 2021 ausschliesslich elektronisch mittels 

dem bereitgestellten Formular beim Kanton eingereicht werden. 

 
2 Der Kanton bearbeitet die Gesuche nach dem Zeitpunkt des Gesuchseingangs.  

 
3 Der Kanton prüft, ob die Gesuche die formellen Voraussetzungen dieses Erlasses und der Co-

vid-19-Härtefallverordnung erfüllen.  

 
4 Für die materielle Prüfung bestellt der Kanton ein Fachgremium, bestehend aus externen Ex-

pertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und Vertretern des Kantons. Das Fachgremium gibt 

zuhanden des Kantons eine Empfehlung ab, ob, in welcher Form und in welcher Höhe eine Här-

tefallmassnahme gewährt werden soll.  

 

 

Art. 12 Entscheid 

1 Das Volkswirtschaftsdepartement entscheidet über die Gewährung von Härtefallmassnahmen 

und teilt den Entscheid der Gesuchstellerin oder dem Gesuchsteller mit.  

 
2 Die Mitteilung erfolgt:  
a) bei Gutheissung des Gesuchs durch Verfügung; 

b) bei Nichteintreten auf das Gesuch oder bei dessen vollständiger oder teilweiser Ablehnung 

mit einfachem Brief. Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller kann innert 14 Tagen nach 

Erhalt des Briefs eine kostenpflichtige Verfügung verlangen.  

 

 

Art. 13 Entbindung von Geheimhaltungsvorschriften 

1 Mit Einreichung des Gesuchs entbindet die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller die zuständi-

gen Amtsstellen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, mandatierte Dritte, die kreditge-

bende Bank und die BG Ost-SÜD von den Geheimhaltungsvorschriften, insbesondere vom Bank-

kunden-, Steuer- und Amtsgeheimnis, soweit dies für die Beurteilung des Gesuchs, die Bewirt-

schaftung der Härtefallmassnahmen und die Missbrauchsbekämpfung nötig ist.  

 
2 Zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Erlass und nach der Covid-19-Härtefallverordnung 

können die zuständigen Amtsstellen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, mandatierte 

Dritte, die kreditgebende Bank und die BG OST-SÜD untereinander die notwendigen Daten aus-

tauschen. Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller stimmt diesem Datenaustausch mit Einrei-

chung des Gesuchs zu.  

 

 
Art. 14 Bewirtschaftung und Missbrauchsbekämpfung 
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1 Der Kanton: 

a) sorgt für geeignete Massnahmen zur Bewirtschaftung der Solidarbürgschaften;  

b) ergreift nach Eintritt von Bürgschaftsverlusten geeignete Massnahmen, um den Forderungs-

betrag wieder einbringen zu können;  

c) stellt die Missbrauchsbekämpfung mit geeigneten Mitteln sicher.  

 
2 Das Volkswirtschaftsdepartement und das Finanzdepartement treffen je in ihrem Zuständig-

keitsbereich die erforderlichen Regelungen.  

 

 

Art. 15 Strafbestimmung 

1 Sofern keine schwerere strafbare Handlung nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 

21. Dezember 19373 vorliegt, wird mit Busse bis zu Fr. 10'000.– bestraft, wer vorsätzlich mit fal-

schen Angaben eine Härtefallmassnahme nach diesem Erlass erwirkt oder die gewährten Mittel 

in Abweichung von Art. 6 der Covid-19-Härtefallverordnung verwendet. 

 

 

Art. 16 Ausführungsbestimmungen und Vollzug 

1 Das Volkswirtschaftsdepartement: 

a) kann Ausführungsbestimmungen erlassen, insbesondere betreffend: 

 1. Berichterstattung an den Bund;4 

 2. Arbeitsweise des Fachgremiums. 

b) vollzieht diesen Erlass sowie die Covid-19-Härtefallverordnung, soweit der Kanton zuständig 

ist und dieser Erlass keine andere Regelung trifft. 

 

  

                                                   
3  SR 312.0. 
4  Vgl. Art. 18 der Covid-19-Härtefallverordnung. 
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II. 
 

Der Erlass «Ermächtigungsverordnung» vom 4. Januar 2011»5 wird wie folgt geändert: 

 

Anhang Volkswirtschaftsdepartement 

 
Nr. Zuständige 

Dienststelle 

Angelegenheit Ermächtigte  

Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 

  Umschreibung Grundlage  

VD.A.12 

(neu) 

Volkswirt-

schafts- 

departement 

Mitteilungen und Ver-

fügungen im Zusam-

menhang mit Covid-

19-Härtefallmassnah-

men 

Art. 12 der Ver-

ordnung des 

Kantons St.Gal-

len über Härte-

fallmassnahmen 

für Unternehmen 

in Zusammen-

hang mit der Co-

vid-19 Epidemie 

Leiterin oder Lei-

ter des Amtes 

für Wirtschaft 

und Arbeit oder 

Leiterin oder Lei-

ter der Hauptab-

teilung Standort-

förderung  

 

 

III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 

 

 

IV. 
 

Dieser Erlass wird ab 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 angewendet. 

 

 

                                                   
5 sGS 141.41. 


